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lichkeit für Geld ist Prostitution. So ist ja auch Gottesfurcht,

die sich vor der Hölle fürchtet, und Gottesdienst,
der zur himmlischen Freudentafel strebt, nichts anderes
als rohe Knechtseligkeit und egoistisches Strebertum. Einer
unserer berufeusteu Sittenlehrer, Spinoza, hat die frohe
Weisheit verkündet, daß „Seligkeit uicht der Lohn der
Liebe, sondcrn die Liebe selbst ist, und daß wir ihrer
nicht teilhaftig werden, weil wir uusere Leidenschaften
bezwingen, sondern daß wir sie bezwingen, weil wir selig
sind." Wie Spinoza somit die Bereicheruugsgefühle
feiert, schildert er andererseits das Armselige der Jchveren-
gnug. Neid und Mißgunst, Eisersucht und Rachsucht,
Schadenfreude und Jähzorn. — da haben wir das Gift
der Seele. Ihm vorzubeugen und beizeiten entgegenzu-
arbeiteu, bevor es zur Leidenschaft und Charakterbeschaffenheit

geworden, ist ein Hauptstück der Erziehungskunst.
Hierzü möchte ich noch einen Fingerzeig tun: Hüten

müßten aus verschieoeueu Gebieten, so insbesondere
hinsichtlich des Verhältnisses des Staates zur Kirche, freiheitlichere

Einrichtungen bestehen. Der Staat ist nach
unserer kirchenpolitischeu Gesetzgebung tatsächlich der Büttel

der Kirche. Er stellt der Kirche seine Orgaue zur
Eintreibung der Kirchensteuer zur Verfügung; staatliche
Organe (weltliche Einrichtungen) bestimmen in besonderen

Fällen, in welcher Konfession, der junge Staatsbürger

erzogen werden soll. Steht dem Vater und der
unehelichen Mutter das Erziehungsrecht in religiöser
Hinsicht für fein Kind zu, so ist demgegenüber die
verwitwete Mutter völlig rechtlos. Die verwitwete Mutter
hat kein Verfügungs- und Bestimmuugsrecht über die
religiöse Erziehung ihrer Kinder. Das Gesetz vom 9.-
Oktober 1M0: Die Ausübung der Erziehungsrechte auf
die Religion der Kinder betr., sagt im Z 4: „Bci Waisen
dars eine Veränderung der Religion nur ans besauders

ivir unsere Zöglinge vor Kleinmütigkeit. Furcht und .Ver- g erheblichen Gründen 'mit Genehmigung der höhereu
zweislung! In dem davon befallenen Gemüt wird der
Egoismus gereizt. Zahllose Verbrecher sind — wic der
Kriminalist Vargha betont — aus Angst, ans Lebensseigheil

Verbrecher geworden. Jener dreifache Raubmörder,
der die Berliner Juwelierfamilie erschlug, hatte sich in den
ängstlichen Gedanken verbohrt, er müsse Gcld schaffen,
um seine kranke Lunge in einem Sanatorium ausheilen
zu können. Ueberhaupt kann man sagen: Verbrecher sind
innerlich verarmte Menscheu, sie habeu zu wenig positive
Gefühle.

Deshalb ist die wirksamste Bekämpfung des Verbrechens

und der Armseligkeit die Erziehung zu freier edler
Lebensfreude. Jn dieser Richtung Wegweiser zu sein,
gehört zur Mission der Freidenker. Drum, ihr Elteru,
entwickelt in euren Kiudern den Sinn für Natur, Kuuft,
Menschenliebe uud Idealismus! Nehmet sie mit euch iu
Feld uud Wald, wecket ihr Mitgefühl für Pflanzen und
Tiere, lehret sie das Glück der Hilfsbereitschaft empfinden,
Familienglück und Freundschaft! Interessiert sie warin
für uusere freireligiöse Gemeinde, damit sie dort am Altar
ihren Idealismus entzünden und nähren. Haltet sie an,
sich in den freien Bildungsorganisationen fortzubildeu
uiid verschaffet ihueu gute Schriften! Das Schöne, das fich
früh in ihre Seeleu seukt, ist eiiie Saat iuuereu Reichtums,

der die Persönlichkeit ausweitet und wahrhaft
beglückt.

Zum Schlüsse eiu Ereignis der jüngsten
Zeitgeschichte; als unscheinbare Notiz giug es durch die Zeituugen,

es ist aber eine Tat. Iu Nordamerika, desseu
Kriminalistik stellenweise den Wert der positiven Gefühle zur
Besserung der Verbrecher erkaunt hat und das Gefäuguis-
weseu durch Spendung edler Lebensfreude zu humanisieren

beginut, hat jüngst Caruso vor dreihundert
Zuchthäuslern gesungen. Alle weiuteu vor Glück, weil sie die
längst entbehrte oder nie zuvor empfundeue Schönheit des
Seeleulebens in künstlerischer Musik und die rührende
Unschuld darin erlebten. Wie heiß mag mancher Besserung
gelobt haben Jedenfalls hat sich allen eine bessere Welt
aufgetan. Auch Caruso war von der Freude erschüttert,
so tief, daß ihm die Stimme versagen wollte. Und doch
sang er so schön, wie vielleicht niemals zuvor. Er sang
aus reiuer Güte, aus Menschenliebe! Das ist eilte Tat,
für die ihm die Menschheit danken, und die von allen
Küustleru und Freudenspendern nachgeahmt werdeu sollte.

Auch vou uns Erziehern — Jugeuderziehern, Volks-
erzieheru, Selbsterziehern!

5laal5ilircbt«tM u»a Muttemcdl.
Von PH. Martzloff, Arbeiterserretär (Freiburg i. Br.)

Jahrzehntelang wurde der badische Staat als das
liberale Mufterländle bezeichnet. Wenn den: so. wäre.

Staatsbehörde und nach eingeholten Gutachten ^er uäch-
steii beiderseitigen Verwandten, des Ortsvorgesetzten und
Waisenrichters eintreten."

Nach dieser gesetzlichen Bestimmung haben
Verwandte, die sich vielfach nie um das materielle
Wohlergehen des in Frage kommenden Kindes kümmerteu,
sich gutachtlich zn äußern, desgleicheu Ortsvorgesetzte als
gemeindliches Organ und Waisenrichter als staatliches
Organ; in keiner Weise ist aber der Witwe, als der Er-
ziehuugsberechtigten und -verpflichteten, als der Mutter,

eiu Bestimmungsrecht eingeräumt. Die Mutter
hat für das leibliche Wohl ihres Kindes zu sorgeu, darf
aber ihr Kind iu religiöser Hinsicht uicht in dem Geiste
erziehen lassen, der ihr heilig und ihre eigene Ueberzeugung

geworden ist.
Das ist eiu Rechtszustand, der dringend der Abhilfe

bedarf. Kann es etwas Ungerechteres geben, als eine
Mutter so ihres uatürlicheu Rechts zu berauben? Nur eiu
Männerstaat kam: ein solches, die Mutter entrechtendes
Gesetz schaffen und aufrecht erhalteu.

Iu nachfolgend geschildertem Fall, der sich in Freiburg

abspielte, sollen obige Darlegungen bestätigt werden.

Eine Witwe heiratete zum zweiten Male. Sie
wollte nuu ihr neunjähriges Kind dem freireligiösen
Jugeudunterricht zuführen. Zu diesem Zweck sollte das
Kiud aus der evangelischen Konfession ausscheiden. Der
Vater der Witwe legte die Vormundschaft über das Kiud
nieder, damit der Stiefvater die Vormundschaft
übernehmen kann. Der Stiefvater ist bereits aus der Kirche
ausgeschiedeu. Die Mutter beantragte uuu, das Kiud
aus der evangelischen Kirche zu entlassen. Jetzt wurden
die Angehörigen des verstorbeneu Vaters „gutachtlich"
gehört, auch der Waisenrat der Stadt Freiburg hatte sich

„gutachtlich" zu äußern. Die Mutter wurde nunmehr
zum Waisenrichter Dr. M. einbestellt. Hier spielte sich

folgender Dialog, der nicht deii Auspruch erhebt,
wortgetreu, aber stungemäß wiedergegeben zn sein, ab: Zu-
iiächst las der Waisenrichter der Mutter die Aeußerung
der Eltern des verstorbeuen Mannes vor und erklärte,
daß die Verwandten des Mannes gegen den Austritt
aus der bisherigen Konfession sich geäußert haben, auch
der Waisenrat habe scharf denselben Standpunkt
eingenommen uud ich (Waisenrichter) lehne die Genehmigung
auch ab. Mutter: Das wird uns aber nicht hindern,
das Kind so zu erziehen, wie wir es für Recht halten und
wie uusere Ueberzeugung ist. Waisenrichter: Wenn Sie
das denken, so reicht meine Macht noch weiter; erfahre
ich, daß Sie das Kind in den freireligiösen Unterricht
senden, dann kann ich es Ihnen entziehen. Sie bringen
das Kind in eiue seelische und sittliche Gefahr, wenn es
den Unterricht befucht. Sie müssen es fertig bringen,
das Kind evangelisch zu erziehen, ümdere Eltern bringen



das auch fertig. Es wäre pietätlos am verstorbenen Mann
gehandelt, das Kind religiös anders zu erziehen, als wie
es getauft wurde. Weuu Sie das Kind nicht in der
bisherigen Religion erziehen können, siud Sie keine gule
Murter. Warum wollen Sie das Kind in eine andere
Ueberzeugung zwingen?

Alle Einwendungen der Mutter wareu zwecklos; auch
der Hinweis der Mutter, lvie sittlich und moralisch
hochstehend der freireligiöse Unterricht ist, wurde völlig
unbeachtet gelassen, und es wollte der Waisenrichter hiervon

gar nichts hören. Es bleibt dabei: Tie
Austrittsgenehmigung wird nicht erteilt, das war die feststehende
Antwort.

Daß der Staat und seine Organe der Büttel der
staarlich anerkannten Konfessionen ist, wurde schon

eingangs betont. Daß aber ein Waisenrichter eine Mutter
so behandelt, wie vorstehend geschildert, und dazu die
religiöse Ueberzeugung derselben beschimpst, muß jeden
rechtlich uud religiös freidenkenden Staatsbürger ein-
pöreu uni? zum schärfsten Protest herausfordern. Eiuem
staatlichen Beamten muß das Recht nnd die Befugnis ab-

cesprocheu werden, innerhalb feines Dienstes, die
religiöse Ueberzeugung anderer zn schmähen. Er hat lediglich

seine Entschließung zn eröffnen, eine Kritik der reli-
g', .sin Anschauung steht ihm aber nicht zu. Schuld an
dem geschilderten Vorfall ist in erster Linie uusere
rückständige kirchenpolitische Gesetzgebung. Für alle, die auf
politischem, wirtschaftlichem und geistigein Gebiete volle
Freiheit erstreben, müssen Fälle wie der vorliegende, ein
ueuer Ansporn sein, nicht zu -ruhen und zu rasten, bis
die Bahn frei ist. Trennung von Staat uud Kirche und
Trennung vou Schule und, Kirche muß die Losung/ sein,
um solch unwürdige Zustäude im 20. Jahrhundert zu
beseitigen. Geistesfreiheit, nicht staatlich reglementierte
Seclenknechtschast. sci die Parole!

vie Liebesäpfel.
ein »riek an Sie varonin von Msot.

Von Jos. Rohrer (Basel.)

Die Liebesäpfel verbreiten Dust.
Hohes Lied 7, 14.

Fast weiß ich nicht, verchrtefte Frau Baronin, ob ich

mehr Ihr Gehirnchen oder die Bibel bedaueru soll, daß erst
ein galantes Scherzwort Sie aus dies unterhaltlichste aller
Bücher aufstoßen mußte. Sie schreiben mir, die
Liebesapselchen darin uicht habeu finden zu können. Ja glauben

Sie denn, Gnädigste, ein kurz gehaltener Liebhaber
werde sie eher sinden? Nur dem Zufall, .dem Vater fo
vieler tüchtigen Bankerte, der mir gestern ein paar Freunde

in deii Weg geführt, haben Sie's zu verdanken, daß ich

schon heute, uach zwei Tageu Ihre Apfelaufgabe mit aller
mathematischen Strenge aufzulöseu vermag.

Die Morgeuläuderiunen hegen uoch deii Aberglauben,
zum Glück eiuer Dame gehöre es auch, Kinder zu haben.
Iu früheren Zeiten verschrieben sich bei uns die Weiber
gegen Unfruchtbarkeit Professoren (ich meiue natürlich
Prosessoreu ratschlag e). Die Morgeuläuderiunen
verwenden dazu Zaubertränke, Zauberkräuter und Zauberfrüchte,

zu welch letztern auch die Liebesäpfel gehören. Doch
ist es wohl ani besten, wenn ich Ihnen, Carissima mia, die
Fachmänner der Hochschule Persönlich vorführe uiid sie zu
Worte kommen lasse. Herr Salomon Lewü. haben Sie
die Güte, uuserer Guädigstcu di^e. Liebesäpfelstelle des
ersteu Mosebuches zu übersetzen; es braucht nur mutter-
deutsch uicht salomonisch zu seiu.

Allverehrteste! Ich lese, in der hebräischen
Gottesoffenbarung also (1 Mos. 80, 1. 14 ff.): „Als nun Rahel
sah, daß sie dem Jakob kein Kind gebar, da wurde Rahel

ci sersüchtig auf ihre Schwester (Lea). Rüben aber ging
einst aus un, dic Zeit der Weizenernte nnd fand Liebesäpfel

auf dem Felde; die brachte er seiner Mntier Len.
Da sprach Rachel zn Lea: Gieb mir von den Liebesäpfeln.
deines Sohnes. Sie antwortete ihr: Ist es dir nicht
genug, mir meinen Mann zu nehmen, daß du mir auch
die Liebesäpfel meines Solmes nehmen willst? Rahel
entgegnete: So möge er heilt nacht bei dir liegcn sür
dic Liebesäpfel deines Sohnes Golt aber gedachte
der Rahel und er öffnete ihr den Schoß. So ward sie

schwanger uiid gebar einen Sohn." — Ich danke ihnen
verbindlichst, im Namen der Baronin, Herr Solomon
Lewi, für ihre ebenso schöne als wortgetreue Wiedergabe.
— Tie Reihe ist an ihnen, mein völkerkundiger Alter-
iunisfrennd, der Frau Baronin ihre Aufwartnng zn
machen.

Durch die ganze Welt ziehen sich die vermeintlichen
Empfängnis- und Befrnchtuugsmittel hin. Pioß-Bartels
idas Weib in der Natur- und Völkerkunde) haben deren
eine ganze Apotheke zusanuuengestellt. Schon der alte
Heide Plinius weiß von unsern deutschen Vorfahren zu
berichten: „Durch Trinken dieses Abgusses (der Mistel)
glauben sie, jedwedem unfruchtbaren Lebewesen Fruchtbarkeit

vcrschassen zu können. So viel Religion haben
diese Völker iii kleinen Tingen" (Iii, -14). Dcr Theologe
Gunkel sagt (Genesis 8. Aufl. NU)': „Daß das bis
dahin unfruchtbare Weib vom Gennß eincr Speise, sonderlich

von Aepfeln empfängt, ist eiii anch sonst
wohlbekanntes Sagenmotiv. Vergleiche: Stumme, Märchen der
Berbern 08. G. Jakob, dns hohe Lied, 7. Aufl. l, von
der Lehen, zur Entstchuug dcs Märchens im Archiv für
das Studium dcr neuern Sprachen nnd Literaturen t'XV,
12". Daß aber die Liebesäpfel eine apfclförmige Frucht
gewesen, das zu beweisen überlasse ich besser meinem
Kollegeu von der miturwissenschaftlicheu Abteilung. —
Sie sind sehr bescheiden, Herr Moses Meier!

Die biblischen Liebesäpfel, hebräisch Dndaim, sind
die goldgelben, süßlich duftenden, eineinhalb Zentimeter

- großeu, apfelförmigen Früchte der Atropa Mandragora
iz oder Mandragora vernalis, zu deutsch Frühlingsalrann,

einer im ganzen Mittelmeergebiet und auch auf dem
Kalkgebirge Palästinas allerorts ziemlich häufigen Pflanze.
Diese Früchte werden von den Araberu gegessen und
machen nach einstimmigem Zeugnis wirklich schläfrig — ihre
einzige natürliche Wirkung — sind daher, wegen einer
naheliegenden Norslellungsverbindnng, im Volksaberglauben

zum Beischlas geeignet, zur Wollust reizend,
befruchtend. — Ihre dankenswerten, sehr lehrreichen Aus-
führungeu, Herr David Cohn, habeu Hochderselbcn sehr

gefallen; bitte, rnfen sie uns nochmals den belesenen Al-
tertumsfreuud Meier her!

Dioskorides (50 uach Chr.) fagt in seinem Arzneibuche

(4, 7il): „Die Mandragora nenneu andre auch Cir-
zäa uiid zwar deshalb, weil die Wurzel bei Liebestränkeu
wirksam sein soll Ihre Aevfel neigen gegen die
Safranfarbe hin. Wenn die Hirten davon essen, werdeu
sie aus eine gewisse Weise davon eingeschläfert. Der Saft
aber befördert dic mouatliche Reinigung und die Geburten."

Gleiches meldet Theophrast in seiner Pflanzengc-
schichte 10); uach Hesychius hieß fogar die.Liebesgöttiu
selber Mandragoritis (Dillmaun, Genesis 844). Bis in
ueueste Zeiten hinein, hat unser deutsches Volk geglaubt,
die aus falleu gelassenen Spermateu eines gehängten
Erbdiebes — der aber noch reiner Junggeselle seiu
soll, — entsprossene Mandragora- oder Alraunwurzel

bewirke „auch Fruchtbarkeit bei Weiberu. leichte
Geburt uud glücklichen Prozeß." (Wuttke, der deutsche

Volksaberglaube der Gegenwart. 3. Aufl. 103). —
Sind Sie noch uicht völlig überzeugt, Verehrteste?

Nuu denn, Herr Josüa Nordmann! sie sind ein vorzüg-


	Staatskirchentum und Mutterrecht

